
technische Entwicklung nach und nach veralten, nicht ren
tabler werden, als es neue Erzeugnisse sein können. An
derenfalls würde den Betrieben und WB die Beibehal
tung der Produktion veralteter Erzeugnisse gewinnbrin
gender sein als die Entwicklung und Einführung neuer Er
zeugnisse. Außerdem dürfen durch überhöhte Rentabilität 
neuer Erzeugnisse nicht Preise entstehen, die den Verbrau
cher von der Anwendung der neuen Technik abhalten.

Eine ständige Sortiments- und bedarfsgerechte Produk
tion verlangt die kontinuierliche Entwicklung von Erzeug
nissen und Verfahren, die der Beschleunigung des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts dienen. Um planmäßig 
aktiven Einfluß auf die Entwicklung und Einführung neuer 
Erzeugnisse und Verfahren ausüben zu können, sind bei 
der Aufnahme der Themen in den Plan Neue Technik ent
sprechende Kostenlimite für das neue Erzeugnis sowie die 
wissenschaftlich-technischen Ziele und Fristen festzulegen. 
Für die Stimulierung der Forschung und Entwicklung rei
chen die ökonomischen Kategorien (Preis, Gewinn) noch 
nicht aus, da zwischen dem Ergebnis der Produktionstätig
keit des Betriebes und der Leistung der Forschungs- und 
Entwicklungsstelle zeitlich kein unmittelbarer Zusammen
hang besteht. Es sind daher besondere Beurteilungskri
terien für die erbrachte Leistung und ihnen angepaßte Me
thoden der materiellen Interessiertheit notwendig. Es ist 
zu untersuchen, wie eine leistungsgerechte Entlohnung der 
Angehörigen der wissenschaftlich-technischen Intelligenz 
in den Forschungs- und Entwicklungsstellen erreicht wer
den kann, nach der sich die Gehälter in Abhängigkeit von 
der tatsächlichen Leistung bewegen.

Besondere Einzel- und Kollektivleistungen bei Entwick
lung neuer Erzeugnisse und Verfahren sind durch Prämien 
aus dem Betriebsprämienfonds anzuerkennen, wenn ent
weder die im Plan festgelegten Fristen bei Erreichung der 
wissenschaftlich-technischen und ökonomischen Ziele un
terboten oder bei Einhaltung der geplanten Fristen die 
wissenschaftlich-technischen und ökonomischen Ziele über
boten werden.

Zur Finanzierung der Forschung und Entwicklung ist in 
den VVB ein Fonds „Technik“ zu bilden. Dieser Fonds 
wird gespeist durch Verrechnung der Forschungs- und Ent
wicklungskosten, der Kosten für die DDR- und Fachbe-
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